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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1995

Norm

HbG §18 Abs6 litb

Rechtssatz

Rücksichtsloses, nachteiliges, anstößiges oder sonst grob ungehöriges Verhalten des Hausbesorgers stellt inhaltlich

den Kündigungsgrund des ungebührlichen Benehmens im Sinne dieser Gesetzesbestimmung dar.

Hier: Das Ansammeln von Unrat und Gerümpel, das auch Geruchsbelästigungen, Ungetier und Ungeziefer zur Folge

hat, in dem vom Hausbesorger gemeinsam mit einem Hausbewohner mitbenützten WC.
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